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Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom  13. August 2012  bis einschließlich  14. September 2012   öffentlich ausgelegt. 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am  13. Dezember 2012  beschlossen. 
Berlin, den  21. Dezember 2012 

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten 

Stadtentwicklungsamt 
 

Latour 
 

Baudirektor 
 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 und § 11 Abs. 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den  12. März 2013 
Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 

 
 

 Naumann Schulte 
 

 Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat 
 
 

Die Verordnung ist am  23. März 2013  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.  51  verkündet worden. 
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Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt  
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift 
des Bebauungsplans VII-142-1ba,  
festgesetzt am 12. März 2013, übereinstimmt. 
 
 Berlin, den 18.04.2013 
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Planunterlage

für das Grundstück 
 

Tharauer Allee 17/ 23A 
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, 

Ortsteil Westend 

Bebauungsplan VII-142-1ba 

Textliche Festsetzungen 
 

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3  
Nr. 1 bis 5 der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. 

2. Im allgemeinen Wohngebiet sind Schank- und Speisewirtschaften nur 
ausnahmsweise zulässig. 

3. Im allgemeinen Wohngebiet können im Einzelfall ausnahmsweise 
einzelne Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 1,5 m über der 
Oberkante des jeweils obersten Geschosses zugelassen werden, 
wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen 
dienen. 

4. Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15° sind zu begrünen. 
Dies gilt nicht für technische Einrichtungen, für Beleuchtungsflächen 
und Terrassen. 

5. Das Baugrundstück im allgemeinen Wohngebiet ist zwischen den 
Baugrenzen in voller Tiefe überbaubar. 

6. Im allgemeinen Wohngebiet sind oberirdische Stellplätze und Garagen 
unzulässig, ausgenommen sind Stellplätze für Behinderte. 

7. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. 
Dies gilt auch, wenn unter diesen unterirdische Garagen (Tiefgaragen) 
hergestellt werden. Die Erdschicht über der Tiefgarage muss 
mindestens 0,60 m betragen. Ausgenommen von der Bepflanzung 
sind Wege, Zufahrten, Terrassen, Stellplätze für Behinderte, unterge-
ordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 
Satz 1 der Baunutzungsverordnung. 

8. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind vorhandene 
Bäume zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

9. Im allgemeinen Wohngebiet ist pro 300 m² nicht überbaubarer 
Grundstücksfläche ein für das Waldsiedlungsgebiet typischer Baum zu 
pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der zu pflanzenden 
Bäume sind die vorhandenen für das Waldsiedlungsgebiet typischen 
Bäume einzurechnen. 

10. Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen und 
Zufahren nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. 
Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde 
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen 
und Betonierungen sind unzulässig. 

11. Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Baugrundstück zu 
versickern. Eine Zwischenspeicherung in Rigolen und Zisternen ist 
zulässig. 

12. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 

13. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten alle bisherigen 
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche 
Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art 
enthalten, außer Kraft. 
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